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Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha, Georgenthal

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

31.12.2024 31.12.2023

A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte und
Lizenzen 44.745,44 510,34

II. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und
anderen Bauten 4.015.830,65 3.950.317,76

2. Technische Anlagen und Maschinen 1.777.475,25 112.511,20

3. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 288.637,99 324.316,33

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0.00 1.576.470.87
6.081.943.89 5.963.616,16

III. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens 3.750.000.00 3.750.000.00

9.876.689,33 9.714.126,50

B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.412,77 5.847,83

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.561.122,25 1.473.279,03

2. Forderungen gegenüber dem Landkreis 41.552,97 82.307,84

3. Sonstige Vermögensgegenstände 14,393,84 9.994,81
1.617.069.06 1.565.581.68

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 4.657.443,82 4.445.179,70
6.275.925.65 6.016.609.21

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 36.372.79 36.812,30

16.188,987,77 =15.767.548,01

PASSIVA

31.12.2024 31.12.2023

A. EIGENKAPITAL

I. Stammkapital 25.000,00 25.000,00

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage 5.696.185,47 5.717.312,14

III. Gewinn/Verlust
1. Gewinn der Vorjahre 251.878,90 186.667,28

2. Jahresgewinn 61,654,46 65.211.62
6.034.718.83 5.994.191.04

B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Rekultivierungsrückstellung 7.120.776,32 7.301.658,09

2. Gebührenausgleichsrückstellung 1.824.760,51 1.760.150,63

3. Übrige Rückstellungen 49,848,30 27.665.11
8.995.385.13 9.089.473.83

C. VERBINDLICHKEITEN
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 565,91 820,22

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 709.266,97 582.682,32

3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis 386.963,44 56.484.94

4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: 53.680,46
(Vorjahr: 37.504,39)

62.087,49 43.895,66

1.158.883.81 683.883.14

16.188.987.77 15.767,548.01
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Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha, Georgenthal

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

2024 2023

1. Umsatzerlöse 9.814.027,86 9.590.117,01
2. Sonstige betriebliche Erträge 2.719.894,81 345.859,25
3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene
Waren -39.038,68 -25.450,45

b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen -6.757.792,71

...-6796,831.,39 ....
-6.317.719,84
-6.343.170.29

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen

-1.768.918,35 -1.646.276,82

für Altersversorgung und für
Unterstützung

davon für Altersversorgung:
-343.312,00 -307.600,26

€65.737,95
(Vorjahr: 55.484,96)

..-2,1.12,2.30,3.5 .... -1.953.877.08
5. Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen -179.552,05 -242.162,28

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.435.309,28 -1.405.164,05
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

davon aus der Abzinsung von
1.166.303,93 223.122,89

Rückstellungen: 1.074.453,60
(Vorjahr: 154.045,90)

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon aus der Aufzinsung von

-113.081,33 -148.044,21

Rückstellungen: 112.954,74
(Vorjahr: 147.968,95)

9. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 63.222,20 66.681,24

10. Sonstiqe Steuern -1.567,74 -1.469.62
11.. Jahresgewinn 61.654,46 65.211,62

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinnes
Vortrag auf neue Rechnung 61.654,46
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Anhang für das Wirtschaftsjahr 2024

Eigenbetrieb
Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha

Georgenthal/OT Wipperoda

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des KAS wurde entsprechend der Betriebssatzung nach der Thüringer
Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des
Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt, soweit die
ThürEBV keine abweichenden Vorschriften enthält.

Soweit in der ThürEBV auf Bestimmungen des HGB verwiesen wird, finden diese ge¬
mäß § 26 ThürEBV in der seit 01.01.2015 gültigen Fassung Anwendung.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Formblättern 2 und 3 der
ThürEBV gegliedert.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das immaterielle Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich
planmäßiger Abschreibungen auf der Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmä¬
ßiger linearer Abschreibungen auf Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Bewegliche Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Für geringwertige Vermögensgegen¬
stände mit einem Wert zwischen 150,00 und 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet
und linear auf 5 Jahre abgeschrieben.

Unter den Finanzanlagen werden wie im Vorjahr die mit Anschaffungskosten bewerteten
festverzinslichen Wertpapiere ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten angesetzt
und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Alle Gebührenforderungen sind werthal¬
tig.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihrem Nominalbetrag an¬
gesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden entsprechend der periodengerechten
Abgrenzung der Aufwendungen ermittelt.

Die Bildung der Rückstellungen erfolgte in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungs¬
betrages. Die erwarteten künftigen Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Bewer¬
tung berücksichtigt. Sonstige Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
wurden abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen bewertet.
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Anlage 1/4

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens nach § 268 Abs. 2 HGB und § 23 Abs. 2 ThürEBV
im Wirtschaftsjahr 2024 ist dem beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

2. Forderungen gegenüber dem Landkreis

Es bestanden zum Bilanzstichtag Forderungen gegenüber dem Landkreis aus dem Aus¬
gleich uneintreibbarer Forderungen in Höhe von 42 T€

3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

In den Bilanzposten sind Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten enthalten.

4. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt entsprechend der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Kommu¬
naler Abfallservice Landkreis Gotha zum 31.12.2024 25.000,00 €.

5. Rücklagen

Es besteht zum Bilanzstichtag eine Allgemeine Rücklage in Höhe von 5.696 T€. Eine Zweck¬
gebundene Rücklage bestand nicht.

6. Rückstellungen

Die Bewertung der Rekultivierungsrückstellungen erfolgte gemäß § 253 Abs. 1 HGB in Höhe
des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages unter
Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostenverhältnisse. Die Abzinsung dieser Rückstel¬
lung auf den Bilanzierungsstichtag erfolgte gemäß § 21 Abs. 1 ThürEBV „mit dem Zinssatz,
wie er bei einer sicheren und ertragbringenden Anlage im Sinne der haushaltrechtlichen Vor¬
schriften erzielt wird oder erzielt werden kann.“

Zur Schätzung der zukünftigen Preis- bzw. Kostenänderungen wurden die vom Statistischen
Bundesamt für den Zeitraum 1999 bis November 2024 ermittelten durchschnittlichen Bau¬
preisindizes für Ingenieurbauleistungen Straßenbau (3,33 % p.a.; Vorjahr 3,15 %) und der
Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (2,56 % p.a.; Vorjahr 2,62 %) verwendet.

Die Abzinsung für den Zeitraum bis 2028 erfolgte gemäß § 21 Abs. 1 ThürEBV mit dem
Zinssatz, den der KAS aufgrund bereits abgeschlossener längerfristiger Geldanlagen erzie¬
len wird. Für den Zeitraum ab 2029 wurden durch die zu erwartende Zinsentwicklung die
durchschnittlichen Renditen börsennotierter Bundeswertpapiere für den Zeitraum 1999 -
2024 (2,80 % p.a.; Vorjahr 2,90 %) angesetzt.

Die Gebührenausgleichsrückstellungen 1.825 T€ (Vorjahr 1.760 T€) beinhaltet die Verpflich¬
tung zum Ausgleich von Gebührenüberdeckungen der abgelaufenen und der laufenden Kal¬
kulationsperiode.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Beträge für Jahresabschluss- und
Prüfungskosten (9 T€), die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (12 T€), nicht genom¬
mener Urlaub (12 T€) sowie für ausstehende Rechnungen (16 T€).
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7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis aus der Abrech¬
nung für den Betrieb gewerblicher Art Ton in Höhe von 52 T€ und gegenüber dem Betrieb
gewerblicher Art DSD in Höhe von 335 T€.

8. Restlaufzeiten und Besicherung von Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Ver¬
bindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

IV. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus den Gebühren privater Haushalte, ande¬
rer Herkunftsbereiche und Anlieferungen auf der Deponie. Weiterhin wurden Erlöse aus der
Veräußerung von Papier und Schrott in Höhe von 813 T€ (Vorjahr 533 T€) erzielt.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge enthalten neben Erträgen aus der Auflösung der Re¬
kultivierungsrückstellungen (810 T€) und Kostenerstattungen (303 T€) periodenfremde Er¬
träge in Höhe von 1.546 T€. Die periodenfremden Erträge betreffen in Höhe von 1.441 T€
insbesondere Umsatzsteuerkorrekturen der PPK-Abrechnung der Jahre 2022 und 2023
und in Höhe von 105 T€ Erträge aus Zuschreibungen auf die offenen Deponieabschnitte
aufgrund des neu erstellten technischen Deponiegutachtens.

3. Personalaufwand

Der Personalaufwand des Geschäftsjahres beträgt 2.112 T€ (Vorjahr 1.954 T€). Im Perso¬
nalaufwand berücksichtigt wurden die laufenden Bezüge der Mitarbeiter des Jahres 2024.
Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden wie im Vorjahr die Personalkosten für Nachsorge (Rekulti¬
vierungsrückstellung) direkt von den Personalkosten abgesetzt.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten insbesondere die Zuführung zur Re¬
kultivierungsrückstellung (1.925 T€, Vorjahr 615 T€), Zuführungen zur Gebührenaus¬
gleichsrückstellung (65 T€, Vorjahr 278 T€) und Mieten für Immobilien und Mobilien (61 T€,
Vorjahr 184T€)

Die Zuführung zur Rekultivierungsrückstellung resultiert aus der Berücksichtigung des
neuen technischen Deponiegutachtens der SIG 2025.

Die periodenfremden Aufwendungen betreffen in Höhe von 1.840 T€ Umsatzsteuerkorrek¬
turen der PPK-Abrechnung der Jahre 2022 und 2023.
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V. Sonstige Angaben

1. Mitarbeiter

Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethode nach § 267 Abs. 5 HGB wurden in 2024
durchschnittlich 40 Mitarbeiter (Vorjahr 40 Mitarbeiter) beschäftigt.

2. Haftungsverhältnisse

Es bestanden keine Haftungsverhältnisse aus der Begebung bzw. der Übertragung von
Wechseln, der Gewährung von Bürgschaften oder aus gesetzlichen oder freiwilligen Ge¬
währleistungs- und Garantieverpflichtungen.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus mengenunabhängigen Dienstleistungen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen
in Höhe von 11.355 T€ (davon in 2025 3.024 T€ und 8.332 T€ in den Jahren 2026 bis 2028).
In diesen Zahlen sind die zum Stichtag bekannten und vertraglich gebundenen Veränderun¬
gen enthalten.

Weiterhin bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Pachtverträgen für die Wertstoffhöfe in
Höhe von ca. 584 T€ (davon in 2025 146 T€ und 438 T€ in den Jahren 2026 bis 2028).

Verpflichtungen für Investitionen bestanden zum Stichtag in Höhe von 6 T€ für das Doku¬
mentenmanagement VIS Suite, 21 T€ für Hardware und 50 T€ für den Kipper für die Stand¬
platzreinigung.

4. Organe

a) Werkleiter des Eigenbetriebes

Werkleiter des Eigenbetriebes war vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 Herr Sebastian Fischer.
Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Werkleiters wird in Anwendung der Schutzvorschrif¬
ten des § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Vorschüsse und Kredite an die Werkleitung wurden
nicht gewährt.
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b) Werkausschuss

Mit Beschluss des Kreistages Nr. 17/2019 waren ab dem 10.07.2019 Mitglieder des Werk¬
ausschusses:

Mitglieder Stellvertreter

Herr Jörg Kellner (CDU/FDP) Herr Jens Leffler (CDU/FDP)

Herr Uwe Oßwald (CDU/FDP) Herr Klaus Reißig (CDU/FDP)

Frau Claudia Knakowski (SPD) Herr Rene Rommeiß (SPD)

Frau Christine Beck (AfD) Frau Sylvia Eggert (AfD)

Herr Swen Hübner (Die Linke bzw. SPD) Frau Vera Fitzke (Die Linke)

Herr Klaus Liemen (FW) Frau Tanja Schreyer (FW)

Mit Beschluss des Kreistages Nr. 25/2024 waren ab dem 18.06.2024 Mitglieder des Werk¬
ausschusses:

Mitglieder Stellvertreter

Herr Bastian Möller (AfD) Herr Stephan Braunschweig (AfD)

Frau Christine Beck (AfD) Frau Sylvia Eggert (AfD)

Herr Florian Hofmann (CDU) Herr Christian Jacob (CDU)

Herr Lukas Meyer (CDU) Frau Peggy Pabst (CDU)

Herr Swen Hübner (SPD) Frau Claudia Knakowski (SPD)

Herr Martin Zimmermann (BSW) Frau Heike Bittner (BSW)

c) Geschäfte mit nahestehenden Personen

Der Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha hat im Wirtschaftsjahr 2024
weder Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen noch Personen getätigt, die einen we¬
sentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens haben
könnten, noch solche Geschäfte zu marktunüblichen Bedingungen abgeschlossen.

d) Abschlussprüferhonorar

Für den Abschlussprüfer werden für das Wirtschaftsjahr 2024 Honorare in Höhe von 8 T€
ausschließlich für Abschlussprüfungsleistungen als Aufwand erfasst.

e) Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres

Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2024 sind
in 2025 nicht eingetreten.
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Anlage 1/8

f) Vorschlag über die Verwendung des Jahresgewinnes 2024

Die Werkleitung schlägt vor, den Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2024 in Höhe von
61.654,46 auf neue Rechnung vorzutragen.

Georgenthal, den

(Werkleiter)
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Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2024

Anschaffungs-und Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwerte Kennzahlen

31.12.2023 Zugang Umbuchung Abgang 31.12.2024 31.12.2023 Zugang Umbuchung Abgang 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023
0 Abschrei¬
bungssatz

0 Rest¬
buchwert

% %
1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen 95.501.16 25.861.74 23.924,50 0,00 145.287,40 94.990.82 5.551.14 0.00 0,00 100.541.96 510.34 44.745.44 3,8% 0.4%

II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betreibs- und anderen Bauten 14.289.124,23 104.820.63 0,00 0,00 14.393.944,86 10.338.806.47 39.307,74 0,00 0,00 10.378.114,21 3.950.317,76 4.015.830,65 0.3% 27,4%
2. Technische Anlagen und Maschinen 171.160,66 178.992,49 1.552.256,21 0,00 1.902.409,36 58.649,46 66.284,65 0,00 0,00 124.934,11 112.511,20 1.777.475,25 3.5% 5.9%
3. Andere Anlagen, Bertriebs- und Geschäftsausstattung 1.619.597,87 32.440,02 290,16 0,00 1.652.328,05 1.295.281.54 68.408.52 0.00 0,00 1.363.690.06 324.316.33 288.637.99 4.1% 19.6%
4. Anlagen im Bau 1.576.470,87 0,00 -1.576.470,87 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.576.470.87 0.00 0.0% 0.0%

17.656.353.63 316.253,14 -23.924,50 0.00 17.948.682,27 11.692.737.47 174.000.91 0.00 0,00 11.866.738,38 5.963.616.16 6.081.943,89 1.0% 33.2%

III. Finanzanlagen
Wertpapiere des Anlagevermögens 3.750.000.00 0,00 0.00 0.00 3.750.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.750.000,00 3.750.000.00 0.0% 100.0%

21.501.854.79 342.114,88 0,00 0,00 21.843.969,67 11.787.728.29 179.552,05 0,00 0,00 11.967.280.34 9.714.126,50 9.876.689,33 4.8% 44,5%
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb  Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha,  Georgenthal

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss für den Eigenbetrieb  Kommunaler Abfallservice Landkreis 
Gotha,  Georgenthal, – bestehend aus der Bilanz zum  31.12.2024  und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1.1. bis zum  31.12.2024  sowie den Anhang,
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Dar-
über hinaus haben wir den Lagebericht für den Eigenbetrieb  Kommunaler Abfallservice 
Landkreis Gotha,  Georgenthal, für das Wirtschaftsjahr vom 1.1. bis zum  31.12.2024
geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-
ten der Thüringer Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbe-
triebes  zum  31.12.2024  sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1.1. bis 
zum  31.12.2024  und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt 
hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unse-
res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung
mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur-
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung des Werkleiters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Werkleiter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der der 
Thüringer Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist der Werk-
leiter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungsle-
gung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Werkleiter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem ist der Werkleiter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Thüringer 
Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Werkleiter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der 
Thüringer Eigenbetriebsverordnung zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach-
weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob derJahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah-
resabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen,der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 85 ThürKO unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.
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Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte,dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko,
dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt 
wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen 
Kontrollen des Eigenbetriebs abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der vom Werkleiter angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der vom Werkleiter dargestellten geschätzten Werte 
und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Werkleiter angewand-
ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie,
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zwei-
fel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe-
triebes vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-
setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
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 führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Werkleiter dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben vom Geschäfts-
leiter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer 
Prüfung feststellen.

Erfurt, 20. Oktober 2025

ACCO GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Hellmich) (Spang)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden�beru�ichen�Äußerung,�so�ist�der�Wirtschaftsprüfer�nicht�verp�ich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3.� Mitwirkungsp�ichten�des�Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die�die�Unabhängigkeitsvorschriften�in�gleicher�Weise�Anwendung��nden�
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6.� Weitergabe�einer�beru�ichen�Äußerung�des�Wirtschaftsprüfers
(1)� Die� Weitergabe� beru�icher� Äußerungen� des� Wirtschaftsprüfers� 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes�oder�einer�behördlichen�Anordnung�verp�ichtet.
(2)� Die�Verwendung�beru�icher�Äußerungen�des�Wirtschaftsprüfers�und�
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3)� O�enbare�Unrichtigkeiten,�wie�z.B.�Schreibfehler,�Rechenfehler�und�
formelle�Mängel,�die� in�einer�beru�ichen�Äußerung� (Bericht,�Gutachten�
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten,�die�geeignet�sind,�in�der�beru�ichen�Äußerung�des�Wirtschaftsprüfers�
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8.� Schweigep�icht�gegenüber�Dritten,�Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB,�§�43�WPO,�§�203�StGB)�verp�ichtet,�über�Tatsachen�und�Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser�Schweigep�icht�entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
�ndet�noch�eine�einzelvertragliche�Haftungsbeschränkung�besteht,�ist�der�
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben,�Körper�und�Gesundheit�sowie�von�Schäden,�die�eine�Ersatzp�icht�
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen,�Wirtschaftsprüfer�und� 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden�Vertragsverhältnis�Ansprüche�aus�einer� fahrlässigen�P�ichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für�die�betre�enden�Ansprüche�aller�Anspruchsteller�insgesamt.
(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
P�ichtverletzungen�stammenden�einheitlichen�Schadens�gegeben.�Der�ein-
zelne�Schadensfall�umfasst�sämtliche�Folgen�einer�P�ichtverletzung�ohne�
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
P�ichtverletzung,� wenn� die� betre�enden� Angelegenheiten� miteinander� in�
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per�oder�Gesundheit�sowie�bei�Schäden,�die�eine�Ersatzp�icht�des�Herstellers� 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.� Ergänzende�Bestimmungen�für�Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht�oder�an�anderer�für�die�Ö�entlichkeit�bestimmter�Stelle�nur�mit�
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.� Ergänzende�Bestimmungen�für�Hilfeleistung�in�Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche�verö�entlichte�Rechtsprechung�und�Verwaltungsau�assung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
p�ichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.� Anzuwendendes�Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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